
TEIL B TEXT I 

1. GEBÄUDEART 

IM BEREICH DES WA- GEBIETES SIND NUR WOHNGEBÄUDE MIT NICHT MEij~ 
ALS ZWEI WOHNUNGEN ZULÄSSt G !§ 3 ABS . 4 BctuNVOl 

2 HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN 

2.1 DIE HÖHENLAGE ÜBER BEZUGSPUNKT I 2.3) BETRÄGT BEl : 
EINGESCHOSStGEN WOHNGEBÄUDEN 

MEHRGESCHOSSt GEN " 
NEBENGEBÄUDEN 

max. 0,55 m 

max. 1,20 m 
m ax. 0,20 m 

2,2 DIE UNTER 2.1 AUFGEFÜHRTEN HÖHENANGABEN GEBEN DIE 
HÖCHSTMASSE ZWISCHEN BEZUGSPUNKT { 2.3 l UND OBERKANTE 
ERDGESCHOSSFUSSBODEN IN DER MITTE DER STRASSENSElllGEN 
GEBÄUDEFRONT AN. 

2.3 BEZUGSPUNKT IST : 
BElEBE EW GELÄ!OOE D IE OBER KANT E DER STRASSENM ITTE 

6E5~- a;i~ER .DE R WJ E DER S R.A SSE NSElli GEN GEBÄUDEFRONT . 

2.32 BEl ANS TElGEHDEM GEL ÄNDE DIE OBERKANTE DER STRASSENMITTE, 

VERMEHRT UM DAS MASS DER NATi.J'RLJCHEN STEIGUNG GEGEN-
ÜBER DER MITTE DER STRASSENSEITIGEN GEBÄUDEFRONT . 

2.331 BEl ABFALLENDEM GELÄNDE DIE OBERKANTE DER STRASSENMITTE, 

SOWEIT DIE STRASSENSEITIGE GEBÄUDEFRONT EINE ENTFERNUNc; 
VON 20m ZUR S,lRÄSSENBEGRENZUNGSLINIE NICHT ÜBERSCHREITET 

2,332 BEl ABFALLENDEM GELÄNDE DIE. OBERKANTE DER STRASSENMITTE 
VERMINDERT UM DAS MASS DES NATÜRLICHEN GEFÄLLES ZUR MITTE 
DER STRASSENSEiliGEN GEBÄUDEFRONT, SOWEIT DIESE EINE ENT
FERNUNG VON 20m ZUR STRASSENBEGRENZUNGSLINIE 

ÜBERSCHREITET 

3. EI NFRI EDI GUNGEN 

AN DE N VERKEHRSFLÄCHEN BIS 

I BE I EINBAU VON MÜLLSTÄNDEN BZW.- SCHRÄNKEN 
IN OIE PFEILER VON EINFRIEDIGUNGEN IM BEREICH 
DER ZUFAHRTSTORE KÖNNEN FÜR DIESE ENTSPRECHEND 

HOHE PFEILER ZUGELASSEN WERDEN- §31.1 BBauG) 

O,ßO m 

FÜR BAUGRUNDSlÜCKE UNTEREINANDER BIS 1.2 0 m 
HÖHE ZULÄSSIC:. . 

4. HOCHSPANNUNGSLEITUNG 

IM 20 m ' BREITEN SCHUTZSTREIFEN DE11 30 KV FREILEITUNG 

SIND GEBÄUDE MIT HARTER BEDACHUNG BIS ZU EINER max HÖHE 
VON 7.40 m ÜBER GELÄNDE ZULÄSSIG . 

5, BAUGESTALTUNG 

ERWEITERUNGSBAUTEN DÜRFEN NUR IN DER GLEICHEN DACHFORM 
UND-DACHNEIGUNGWIE DER HAUPTBAU AUSGEFUHRT WERDEN 

;·, : ..... ,-------~_,-...- ·---~---··:··. .•. ~ ·. " · ........ -,-------, ..... ,:-

·.· . &. _/f':i+:;t~~~~s:<::~u.r~z-AN~~:-~~: :_ ~_;,,.; .. · , c , .. 

. ' AN DEN GRENZEN DER GRUNDSTÜCKE BEIDERSEilS DER TRAVEMÜNDER 
LANDSTRASSE 1 DIE UNMITTELßAR AN .· DER:cÖFF:~NTL •. \lE.RKEHRSFLACHE 
LIEGEN 1 SIND L~RMscHurz~J:Jt~jii'~li.if:i~"\l:i.;:i:u'J:e ,R-,M4U ~; ~>~fnf ·zu 

. , EIN ER:}Iöfls· VOt?i:H,~'X~S-~{~~iü8e1f'~'rf-li:A'NO:E~, ZU U~SSIG. · 
BEPFLANZUNGSVORSCHLAG; 
1. RIBES DIVARICATUM 

2. VIRBURNUM LANTANA 
3. PVRACANTHA COCCINEA 

WILDSTACHELBEERE 

WOLLIGER SCHNEEBALL 
FEUERDORN 


